
Verhinderung allgemeiner, freier und geheimer Wahlen
Die Teilnahme der Bevölkerung an der staatlichen Willens
bildung für das Gebiet der Sowjetzone durch freie, allge
meine, geheime und gleiche Wahlen ist und wird durch 
Wahlfälschungen, Wahlbetrug und Wahlbehinderung un
möglich gemacht.

Die 49er „Wahl"
' Bei den in der Sowjetzone am 15. und 16. Mai 1949 ab

gehaltenen Volkskongreßwahlen wurden die Fälschungen der 
Endergebnisse von oben her angeord
net. Die von der sowjetischen Be
satzungsmacht für ihr Okkupations
gebiet eingesetzte „Deutsche Verwal
tung des Innern" (DVdl) leitete diese 
Fälschungen mit dem Fernschreiben 
Nr. 393 vom 15. 5. 49 an die Chefs 
der Landespolizeibehörden Branden
burg, Sachsen, Mecklenburg, Sachsen- 
Anhalt und Thüringen mit der Bitte 
um Weitergabe durch Sonderkurier an 
die Innenminister dieser Länder ein.
„Es gibt Mitteilungen", warnt der Ab
sender dieses FS Nr. 393, Dr. K. Fi
scher von der Deutschen Verwaltung 
des Inneren (DVdl), „nach denen die 
Wahlausschüsse in Ortschaften sich 
an die Instruktionen des Rias und an
derer feindlicher Sender gehalten 
haben und eine Auszählung der Stim
men vornehmen, die eine unverhält
nismäßig hohe Anzahl von ungültigen 
Stimmzetteln ergibt. Sie werden er
sucht, die Wahlausschüsse besonders 
auf diesen Unfug aufmerksam zu 
machen und entsprechende Maßnah
men zu ergreifen."
Der damit alarmierte Innenminister Sachsen-Anhalts, Sie- 
wert, vermerkte auf diesem Blitz-FS „z. d. Wahlakten" und 
teilte am nächsten Tag dem Wahlamt der Stadt Halle mit, 
daß sich eine Überprüfung der abgegebenen Stimmzettel 
einiger Wahllokale als notwendig erwies.

„Die Landeswahlleitung hat deshalb die Stimmbezirke 
Nr. 3 und Nr. 7 der Stadt Halle einer Überprüfung 
unterzogen und die Siegel entfernt.
Die Wahlunterlagen wurden unversiegelt dem Wahl
leiter der Stadt Halle, Herrn Härtel, nach stattgefun- 
nener Überprüfung übergeben."

Am gleichen Tage noch verfügte Siewert für Sachsen-Anhalt 
eine „Nachprüfung der von den Wahlausschüssen für un
gültig erklärten Stimmen":
„1. Stimmzettel, die ohne Kennzeichen in die Wahlurne ge

worfen waren, gelten als Ja-Stimmen . . .

2. Stimmzettel, die außerhalb der Kreise angekreuzt sind, 
gelten als Ja-Stimmen . . .

3. Der Wähler hat außerdem das auf dem Stimmzettel 
aufgedruckte „Ja" für seine Willensäußerung bekräftigt, 
wenn er nach anderer Art ein Zeifhen auf dem Stimm
zettel angebracht hat, ohne den Neinkreis ausdrücklich 
anzuzeichnen.

4. Stimmzettel, die eine handschriftliche Bemerkung ent
halten . . ., die dem Grundgedanken für Einheit und 
gerechten Frieden nicht widerspricht, gelten als gültige 
Ja-Stimmen.

Auf Grund dieser Anordnung ist das Wahlergebnis noch 
einmal auf derartige Fehler zu überprüfen und zu korri
gieren."
Entsprechende Anordnungen erließen auch die anderen 
Länder. So erhielt der Bürgermeister der Gemeinde Dit
tersbach im Kreis Löbau, Helmut Weltike, CDU, der als 
Wahlleiter fungierte, am Montagabend, dem 16. Mai, nach 
Abschluß der Wahl die telefonische Mitteilung des Chefs 

der Polizei bei der Landespolizei
behörde Sachsen, die ihm vom Kreis
rat durchgegeben wurde:

„Laut Anordnung des Sekretariats 
des Deutschen Volksrates sind 
Blancostimmscheine, also nicht ge
kennzeichnete, auf denen weder 
ja noch nein gestimmt wurde, also 
leere Stimmscheine, mit Ja zu be
werten.
Es macht sich also eine nochmalige 
Überarbeitung der gestern bereits 
ausgezählten und als ungültig be
werteten Stimmscheine notwendig."

So blieb denn Weltike nichts anderes 
übrig, wie er in seiner Zeugenaussage 
vom 6. März 1952 bestätigte, als die
ser Anweisung zu folgen:

„Am Dienstag, dem 17. Mai, mor
gens habe ich dann mit einem 
Wahlausschußmitglied das am 
Abend vorher festgestellte Wahl
ergebnis entsprechend abgeändert, 
indem ich noch 24 Ja-Stimmen zu
zählte."

über die Wahlen selbst stellt Weltike fest: „Eine Wahl
kabine war nicht in meinem Zimmer. Als Notbehelf hätte 
aber ein Wähler hinter eine offene Schranktür treten kön
nen. Davon machte aber keiner Gebrauch."
Der LDP-Landtagsabgeordnete von Brandenburg und Bür
germeister von Rheinsberg, Dr. F. Hagen, nennt die dem 
Siewertschen Erlaß entsprechende Anordnung des branden- 
burgischen Innenministers Bechler eine „grobe Verletzung" 
freier Wahlen, die „scharfe Ablehnung" seitens der Rheins
berger Einwohner hervorgerufen habe. Eine gewissenhafte 
Stimmzählung sei unmöglich gemacht worden, da „30 Mi
nuten nach Wahlschluß das Ergebnis nach der Kreisstadt 
Neuruppin gemeldet werden mußte, bei Androhung der 
Einleitung eines Verfahrens wegen Wahlsabotage, sodaß 
Rheinsberg wie auch andere Gemeinden bei der Mitteilung 
des Abstimmungsergebnisses über den Daumen peilte". 
Einem anderen Wahlleiter, dem Bürgermeister von Rade
beul, Oskar Mohr, wurde, wie er aussagt, „zugemutet, ein 
Protokoll zu unterschreiben, in dem die tatsächlichen Ja- 
Stimmen von 27 °/o auf 64 °/o gefälscht waren". Der LDP- 
Stadtrat Helmut Petzold bezeugt als Mitglied der Wahl
kommission von Crimmitschau i. Sa., daß ein Anruf des 
Landrates Kautsch gekommen sei, „wonach alle ungülti
gen Stimmen auszuzählen seien und den Ja-Stimmen zuzu
zählen waren und ihm unverzüglich nach Durchsicht der 
Unterlagen die Meldung durchzugeben sei". Petzold zog es 
aber vor, die negativen Stimmen zu zählen, sodann ge
trennt zu melden und das Schlußprotokoll nicht zu unter
schreiben. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Ost
havelland in Nauen, Adalbert Schneider, bestätigt, daß auch 
schon Stimmscheine sortiert und gezählt wurden, obwohl

1. Jeder hat das Recht, an der Regierung 
seines Landes unmittelbar oder durch 
freigewählte Vertreter teilzunehmen.

2. Jeder hat in seinem Land das Recht 
auf gleichen Zugang zu öffentlichen 
Ämtern.

3. Der Volkswille soll die Grundlage der 
Regierungsgewalt bilden; er soll unver
fälscht und in regelmäßigen Abständen 
durch allgemeine und gleiche Wahl und 
geheime und eine der geheimen gleich
wertige freie Abstimmung ausgedrückt 
werden.
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